
PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

14. Februar 2017
2017-31
I von2

Einfi.ihrung Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)
Vo rnah me der Ne u bewertu n g des Ven¡valtu ngsvermögens
Eröffnungsbilanz vom 1. Januar 2019 9.0.0
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1. Ausgangslage

Das neue Gemeindegesetz tritt ab 1. Januar 2018 in Kraft und sorgt insbeson-
dere für Neuerungen im Bereich Finanzhaushalt. Durch die Anderung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden sind Neubewertungen per 1. Januar 2019
von Vermögen und Verpflichtungen vorzunehmen. Das Venrualtungsvermögen
kann unter Berücksichtigung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten spä-
testens ab 1986 gemäss 5179 Abs. 1 lit c nGG neu bewertet werden, muss
jedoch nicht ($179 Abs. 2 nGG). Da die gewählte Vorgehensweise Auswirkun-
gen auf die Darstellung der Bilanz, die Abschreibungen und damit die Refinan-
zierung des Venryaltungsvermögens hat, ist der Entscheid, ob das Venvaltungs-
vermögen neu bewertet wird oder nicht, gemäss $49 Abs. 1 der neuen kanto-
nalen Gemeindeverordnung dem Gemeindeparlament einmalig zur Beschluss-
fassung vorzulegen.

2. Berechnungsgrundlagen/Schätzungen Stadt Opfikon

Eine im Hinblick auf die Eingangsbilanz2019 erstellte Schätzung auf Basis des
Fi na nzp lans 20 I 6-2020 erg ibt folgende Ü bersicht:

3. Vornahme der Neubewertung

Obwohl die Aufwertung von Verwaltungsvermögen aufgrund des fehlenden
Marktes grundsätzlich umstritten ist, spricht die Anwendung des betriebswirt-
schaftlich richtigen Ansatzes für eine Neubewertung. Der beidseitig hohe An-
stieg von Eigenkapital und Ven¡raltungsvermögen sollte dabei keinen direkten
Einfluss auf die Steuerfuss-Politik erzeugen. Hingegen würden (vorerst) tiefere
Abschreibungen infolge eines Verzichts der Neubewertung den jährlichen Erfolg
positiv beeinflussen und somit dazu verleiten, die auch künftig notwendigen
Sparanstrengungen zu vernachlässigen.

Bereich (Tabelle in Mio. CHF) HRMl
übernahme

Restbuchwert Restatement

Buchwert Veruvaltungsvermögen 01 .01 .2019 107.2 107.2 202.5

Eiqenkapital per 01 .01.2019 101 101 196.3
Aufwertung Veruvaltun gsvermögen und
Eiqenkapital

95.3

JËihrliche Abschreibunqsquote 201 9 14.4 6.3 10.9

Nettovermögen/-schuld per 01 .01.2019 -6 -6 -6
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Unverändert bleibt die bis zu diesem Zeitpunkt geschätzte Nettoschuld von
CHF 6 Mio., was aufzeigt, dass durch die Auswahl der entsprechenden Neube-
wertungsvariante weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung der fi-
nanziellen Lage entstehen wird.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Das Venrualtungsvermögen der Stadt Opfikon wird im Übergang zu HRM2
für die Eingangsbilanz vom 1. Januar 2019 neu bewertet.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, das Verwaltungsvermögen der Stadt
Opfikon im Übergang zu HRM2 für die Eingangsbilanz vom 1. Januar 2019
neu zu bewerten.

3. Mítteilung durch Protokollauszug an

- Gemeinderat
- Rechn ungsprüfungskommission

(Präsident: Peter Bührer, Rietgrabenstrasse 75, 8152 Opfikon)
- Finanzen und Liegenschaften
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